

QUALIFIKATIONSERFORDERNIS

Als Qualifikationsvoraussetzung für die Teilnahme gilt:Teilnahme an PBP 2011, oder in 2012 eine WRB (BRM) 400 km Homologation erreicht haben.

Bei der Einschreibung ist erforderlich:die Angabe der Startnummer von PBP 2011, oder die Homologationsnummer der WRB (BRM) 400 km in 2012

Wenn die Homologationsnummer bei der Registrierung noch nicht bekannt ist, kann diese später gemeldet werden.

EINSCHREIBUNG

Die Zahl der Teilnehmer ist auf bis zu 100 gesetzt und eine Registrierung vorher ist erforderlich. Die Registrierung wird etwa im Februar/März eröffnet und am 30.Juni geschlossen werden.

Mit mehr als 100 Anmeldungen wird eine Warteliste zustande kommen.

In der Auswahl der Teilnehmer und die Reihenfolge auf der Warteliste gilt: Registrierung und Bezahlung nach Priorität. (wer zuerst kommt, mahlt zuerst)
Die Anmeldung hat erst bindende Wirkung, wenn die Bezahlung auf dem Konto gutgeschrieben ist und an der Organisation (falls zutreffend) die Zulassungsnummer des 400 KM bis zum Jahre 2012 weitergegeben ist.

AUSRÜSTUNG

Es ist Pflicht einen Helm zu tragen.

Liegeräder mit drei  oder mehr Rädern in geschlossenen Schale sind grundsätzlich ausgeschlossen, vorausgesetzt dass es angemessene alternative Schutz gibt, z.B. einen Ǘberrollbügel.

In dunklem Wetter und nachts sind Sie verpflichtet eine reflektierende Warnveste zu tragen, dass die Standards erfüllt, wie in PBP 2011. Liegeradfahrer sollten diese Jacke anziehen unmittelbar nachdem sie von/aus dem Fahrrad gestiegen sind.

Reflexstreifen auf dem Fahrrad sind im ausreichenden Maβe verpflichtet.

Die Benützung einer Liegelenkstange ist nicht erlaubt.

Die Beleuchtung soll den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Gegenverkehr darf nicht durch zu hoch eingestellte Lampe behindert werden.

Das Mitnehmen von Ersatzbeleuchtung ist verpflichtet.

KONTROLLE

Jeder Teilnehmer erhält bei der Abfahrt ein Kontrollbüchlein und eine Beschreibung der Route mit der Angabe der Kontrollen.
Die Teilnehmer sind verpflichtet bei den Kontrollen das Kontrollbüchlein abzugeben zum Stempeln.

Die Organisation kann auch vereinbaren geheime Kontrollen durchzuführen.

Der Teilnehmer soll die Route verfolgen, die beim Abfahrt überreicht werden ist.

Bei jeder Kontrolle sollen das Datum und die Durchlaufzeit ausgefüllt werden.

Wenn unerwartet kein Stempel bei einer offiziellen Kontrolle erzielt werden kann, soll der Teilnehmer sich bemühen so nah wie möglich in der Nähe der offiziellen Kontrolle einen Stempel oder sonstigen Beweis seiner Anwesenheit zu bekommen.

Im Falle von fehlenden Stempeln, nicht ausgefüllten Durchlaufzeiten oder Verlust des Fahrplans (unabhängig von der zurückgelegten Strecke) wird der Schein nicht homologiert.

Der Teilnehmer ist verantwortlich für das, was passiert mit seiner Routebeschreibung.

Die maximal erlaubte Zeit um diese Rundfahrt zu beenden, belaüft sich auf 110 Stunden.

Bei jeder Kontrolle gibt es die Meldung einer Sperrzeit für das Bekommen eines Stempels.

Die Teilnehmer sollen sich zu den angegebenen Zeiten halten unter Androhung der Nicht-Zustimmung der Fahrt, auch wenn der Teilnehmer innerhalb der zulässigen Fahrzeit die Rundfahrt beendet hat.

Die Kontrollen sind zu zwei Stunden nach Sperrzeit zur Verfügung zum Essen, Trinken und (falls Erwähnung) Schlafen.

Nach der Ankunft soll der Teilnehmer sein Kontrollbüchlein, sowohl mit der Unterschrift des Teilnehmers als mit der Unterschrift der Organisation, einreichen.

Das Kontrollbüchlein wird dem Teilnehmer nach der Homologation zurückgegeben.

Im Falle des Verlustes des Kontrollbüchleins wird kein Ersatzkontrollbüchleins zur Verfügung gestellt.

Diese Rundfahrt ist kein Wettbewerb; es wird keine Gesamtwertung aufgestellt.

VERHALTEN

Es ist erforderlich  die niederländischen Verkehrsregeln zu folgen.

Es ist verboten Müll auf der Straße und keine anderen geeigneten ausgewiesenen Bereichen zu werfen.

Die Kontrollen sind in der Regel durch Mitarbeiter des Unternehmens oder durch Freiwilligen aus unserer Organisation besetzt.

In beiden Fällen freuen wir uns an ihrer Bereitschaft sich uns anzuschließen um die Organisation dieser Rundfahrt zu ermöglichen.

Wir möchten in der Zukunft wieder appellieren an ihre Bereitschaft uns zu helfen.

Behandeln Sie diese Menschen mit Respekt.

Diese Leute sind im jeden Fall Vertreter der Organisation, was aber nicht bedeutet, dass sie über alle Einzelheiten auf dem Laufenden sind oder auch dafür eine gewisse Verantwortung tragen.

In Fällen von Betrug : Ausschluss von Teilnahme an der Veranstaltung.

BETREUUNG

Es ist dem Teilnehmer verboten einen Folgewagen oder einen Versorgungswagen zu benützen entlang der Fahrstrecke der Rundfahrt.

Betreuung von einem Begleitfahrzeug aus ist nur in den amtlichen Kontrollen erlaubt, die sowohl auf der Streckenbeschreibung wie in den GPS-Track aufgeführt sind.

Im Falle eines Verstoßes gibt es ein endgültiger Ausschluss.

HAFTUNG

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Jeder Teilnehmer soll haftpflichtversichert sein, entweder durch die N.F.T.U. oder einzeln.

Die Organisation kann in keiner Weise haftbar gemacht worden für Schäden an Eigentum, Körper oder Gliedmaßen der Teilnehmer.

Die Organisation hat ihr möglichstes getan um die Strecke zu überprüfen und gefährliche Verkehrssituationen entlang der Route vorzubeugen.

Es ist nicht möglich die gesamte Strecke weniger als eine Woche vor der Abfahrt zu überprüfen

Es liegt in der Verantwortung des Teilnehmers sich sicher im Verkehr auf den Weg zu machen.

Die Organisation kann niemals haftbar gemacht worden für Unfälle und die Folgen für die Teilnehmer.

SANKTIONE

Verstöße, festgestellt durch Vertreter der Organisation, können bestraft werden mit Zeitstrafen oder Disqualifizierung.

Sanktionen, basiert auf Berichterstattung von Vertretern, können nachträglich zur Disqualifikation durch die Organisation führen.

Anmeldung und Teilnahme bedeuten für die Teilnehmer unbedingte Einstimmung mit dem geltenden Reglement.

Beschwerden und Proteste über alles was mit der Rundfahrt zu tun hat, sollen schriftlich und innerhalb von 48 Stunden nach Beendigung der Rundfahrt an der Organisation vorgelegt werden.

Die Organisation sendet die schriftliche Beschwerden und Proteste nach der Analyse und ihr Urteil weiter zum Ausschuss der Organisation “Les Randonneurs Mondiaux”zur Beurteilung und endgültige Entscheidung.

ALLES ÜBRIGE      

In Diskussionen über die Inhalt und/oder die Bedeutung dieses Reglement wird die niederländische Fassung ausschlaggebend sein.

In Situationen, in denen dieses Reglement nicht vorgesehen hat, wird die Organisation eine verbindliche Entscheidung treffen. 



